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Chancen geben – Chancen nutzen
Neues Gesetz fördert 400 Arbeitsplätze in Gelsenkirchen

• kein Risiko
• Unterstützung der Fachkräfte

• bis zu 100 % Förderung

Deine Stadt. 
Dein Unternehmen. 
Dein P lus.

Werde JETZT zum engagierten Arbeit-Geber. 
Entlaste Dich und Dein Team.  
Die passende Arbeits-Kraft suchst Du Dir aus.

                        Infos unter 0209 60509 -100
Integrationscenter 
für Arbeit Gelsenkirchen

Claudia L., Inhaberin Floristikbetrieb
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Viele Vorteile für Betriebe und Unternehmen:
Arbeitgebende schätzen, dass Einstellungen ohne unter
nehmerisches Risiko erfolgen können, denn der Gesetzgeber 
verbindet mit der Förderung keine Nachbeschäftigungspflicht, 
wie es sie oftmals in früheren Programmen gab. Neben dem 
hohen finanziellen Ausgleich für die Einarbeitung und Ein
gliederung in das Unternehmen können Betriebe aufgrund 
der langen Förderdauer nachhaltig Personal gewinnen. Die 
eigenen Fachkräfte können sich wieder stärker auf ihre 
eigentlichen Arbeiten konzentrieren, weil sie von „Hilfstätig
keiten“ entlasten werden. Zudem werden Beschäftigungs
möglichkeiten in bislang vernachlässigten Arbeitsbereichen 
geschaffen. Das Jobcenter Gelsenkirchen organisiert außer
dem auf Wunsch ein begleitendes Coaching während der 
ersten Beschäftigungsmonate, um die Beschäftigung zu fes
tigen und zu stabilisieren. Sollten berufliche Weiterbildungen 
und zusätzliche Praktika erforderlich werden, so sind auch 
diese förderfähig.

Oberbürgermeister Frank Baranowski (Foto): „Ich appel
liere an die Betriebe und Unternehmen in unserer Stadt: 
Prüfen Sie, ob Sie als Arbeitgebende  ein gefördertes Be
schäftigungsverhältnis anbieten können. Damit leisten Sie 
einen starken Beitrag für ein zent rales Anliegen in Gelsen
kirchen im Kampf gegen die verfestigte Arbeitslosig keit und 
können dem Leben einer Gelsenkirchenerin, eines Gelsen
kircheners wieder eine neue Richtung geben.“

Fakten zum Teilhabechancengesetz: Arbeitgebende, die 
langzeitarbeitslose Personen aus der Zielgruppe sozialver
sicherungspflichtig einstellen, erhalten für eine Dauer von 
maximal fünf Jahren einen Lohnkostenzuschuss. Dieser be
trägt in den ersten beiden Jahren bis zu 100 Prozent auf 
Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns oder eines ge
zahlten Tarif lohns und sinkt ab dem dritten Jahr des Arbeits
verhältnisses jährlich um 10 Prozentpunkte. Für notwendige 
Qualifizierun gen können dem Arbeitgeber 3.000 Euro je 
Förderfall erstat tet.

Zielgruppe: Menschen ab dem 25. Lebensjahr, die min
destens 6 Jahre Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) beziehen.

IAG Geschäftsführer Dirk Sußmann (Foto): „Das Teilhabe
chancengesetz ist kein Programm oder Projekt – sondern 
ermöglicht dauerhafte Unterstützung. Es bietet denjenigen 
Kundinnen und Kunden unseres Jobcenters, die schon 
sehr lange Zeit arbeitsuchend sind und trotz vielfältiger An
strengungen noch nicht in eine Beschäftigung integriert wer
den konnten, wirklich gute Chancen, um auf dem Arbeits
markt wieder Fuß zu fassen. Ich hoffe auf ganz viel Interesse. 
Zahlreiche motivierte Bewerberinnen und Bewerber be
finden sich bereits in Vorstellungsgesprächen. In Zusammen
hang mit dem Teilhabechancengesetz bieten wir für unsere 
Langzeitarbeitsuchenden zudem attraktive Veranstaltungen 
wie zum Beispiel das nächste Job Speed Dating auf Schalke 
am 28. März 2019.“

Ausführliche Informationen …
… erhalten interessierte Arbeitgebende beim Jobcenter Gel-
senkirchen unter der AG-Hotline (0209) 60509 – 100. Arbeit-
suchende erfahren alles Wichtige bei Ihrer persönlichen An-
sprechperson im Jobcenter Gelsenkirchen.

Zum 1. Januar 2019 ist bundesweit das Teilhabechancenge setz in Kraft ge-
treten. Mit neuen För dermöglichkeiten schafft es wichtige Chancen für lang-
zeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger für einen beruflichen (Wieder-)Ein-
stieg. Für Gelsenkirchen bedeutet das neue Gesetz die Möglichkeit, allein in diesem Jahr 400 geförderte 
Arbeitsplätze auf dem allgemeinen und auf dem sozialen Arbeitsmarkt zu besetzen. Dabei bietet es zahl-
reiche Vorteile für Arbeitgebende. So kann bei Einstellung einer langzeitarbeitslosen Person das Arbeits-
verhältnis bis zu 5 Jahre gefördert werden. In den ersten 2 Jahren sogar mit bis zu 100 Prozent des ver-
sicherungspflichtigen Arbeitsentgelts.


